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Antwort 
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auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Manuel Kiper und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 13/4154 — 

Gesundheitsschutz an Bildschirmarbeitsplätzen (II): 
Bildschirmarbeitsplätze in der Revierzentrale des Wasser- und 
Schiffahrtsamtes Cuxhaven 

Bis zum 31. Dezember 1992 hätte die EG-Bildschirmrichtlinie (Richtlinie 
des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschrift bezüglich der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirm-
geräten [90/270/EWG]) in bundesdeutsches Recht umgesetzt sein müs-
sen. Zwar hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung den 
Entwurf einer Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit an Bildschirmgeräten - Bildschirm-Verordnung - am 17. De-
zember 1993 vorgelegt. Mit dem Scheitern des Arbeitsschutz-
rahmengesetzes 1994 entfiel allerdings auch die Verabschiedung der 
zugehörigen Bildschirm-Verordnung. Von seiten des Hauptverbands der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften wurde zwar im März 1995 der 
Grundentwurf einer Unfallverhütungsvorschrift (UVV) Arbeit an Bild-
schirmgeräten (VBG 104 f) vorgelegt. Mit einer Verabschiedung ist aber 
nicht vor 1997 zu rechnen. 

Mit Datum vom 29. Dezember 1995 ist von seiten der Bundesregierung 
nunmehr dem Bundesrat der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richt-
linien als besonders eilbedürftig zugeleitet worden und am 22. Januar 
1996 auch in den Bundestag eingebracht worden. Nach Angaben der 
Bundesregierung soll mit diesem Artikelgesetz und den darauf ge-
stützten zusätzlichen Verordnungen eine 1:1-Umsetzung der EG

-

Arbeitsschutzrichtlinien erreicht werden. Die EG-Bildschirmrichtlinie 
sieht in Artikel 7 die Pflicht des Arbeitgebers vor, „die Tätigkeit des 
Arbeitnehmers so zu organisieren, daß die tägliche Arbeit an Bild-
schirmgeräten regelmäßig durch Pausen oder andere Tätigkeiten unter-
brochen wird, die die Belastung durch die Arbeit an Bildschirmgeräten 
verringern". 

In der Revierzentrale des Wasser- und Schiffahrtsamtes Cuxhaven han-
delt es sich um Bildschirmarbeitsplätze, wobei Lotsen täglich acht Stun-
den lang mehrere Bildschirme gleichzeitig beobachten, die Schiffs-
bewegungen kontrollieren und dirigieren müssen. Nach Abschnitt VI 
Nr. 1 des Rundschreibens des Bundesministeriums des Innern vom 
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27. August 1981 (D III 1-220270/1) „kann" an Bildschirmarbeitsplätzen 
innerhalb einer Stunde Gelegenheit zu einer Unterbrechung von bis zu 
zehn Minuten gegeben werden. 

1. Sind nach Auffassung der Bundesregierung an den genannten 
Arbeitsplätzen in Cuxhaven die Voraussetzungen zur Anwendung 
der Unterbrechensregelung gegeben? 

Ja, jedoch nur bei den Arbeitsplätzen des Wachleiters und des 

1. Nautischen Assistenten. 

2. Wenn ja, wie wird sie angewandt? 

Die Unterbrechungsregelung wird bei der Dienstpostenbemes-
sung durch die Gewährung von Kurzpausen nach dem BMI-

Rundschreiben vom 27. August 1981 berücksichtigt. 

3. Wenn nein, welche Gründe sind dafür ausschlaggebend, und welche 
Tätigkeiten in welchem zeitlichen Umfang unterbrechen die Bild-
schirmarbeit ohne besondere Unterbrechensregelung? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

4. Wie wird bei der Anwendung der Unterbrechensregelung gewähr-
leistet, daß der Schiffsverkehr nicht gefährdet wird, wenn die nauti-
schen Angestellten den Blickkontakt mit dem Bildschirm unter-
brechen? 

Die Tätigkeit des Wachleiters und des Nautischen Assistenten be-
steht ganz überwiegend in der Verkehrsüberwachung (Ent- 
gegennahme von Schiffsmeldungen, Überwachen der Vorschrif-
ten über Begegnen und Überholen in bestimmten Fahrwasser

-

strecken, Vermeidung von Wartezeiten) und Verkehrsinformation 
(Aussenden von Lageberichten an die Schiffahrt). Diese voraus-
planende Tätigkeit ist auf die langfristigen Verkehrsentwick-

lungen gerichtet. Sie erlaubt es, den Blickkontakt zum Bildschirm 
zu unterbrechen. Ständiger Blickkontakt mit dem Bildschirm ist in 
der Zentrale nur dann gegeben, wenn Lotsen im Rahmen der 
Verkehrsunterstützung die Beratung der Schiffahrt bei vermin-
derter Sicht, auf Anforderung oder wenn die Verkehrszentrale es 
aufgrund der Verkehrsbeobachtung für erforderlich hält, durch-

führen. 

Verkehrsunterstützung durch den Wachleiter oder den Nauti-
schen Assistenten wird nur im Rahmen der bet rieblichen Mög-

lichkeiten, in besonderen Fällen zur Abwehr von Gefahren-
situationen und nur vorübergehend bis zum Eintreffen der See-

lotsen in der Verkehrszentrale gegeben. 

5. Wie schätzt die Bundesregierung die gesundheitliche Gefährdung 
der nautischen Angestellten durch eine ununterbrochene Bild-
schirmtätigkeit ein, und auf welche Untersuchungen stützt sich diese 
Einschätzung? 
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Die nautischen Angestellten in der Verkehrszentrale leisten keine 
ununterbrochene Bildschirmtätigkeit. Eine gesundheitliche Ge-
fährdung wird durch geeignete präventive Arbeitsschutzmaß-

nahmen wie 

— Anwendung der Unterbrechungsregelung, 

— ergonomisch angepaßte Arbeitsplätze und 

— arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen 

vermieden. Diese Einschätzung stützt sich auf eine Arbeitsplatz-

analyse. 

6. Sieht die Bundesregierung eine Gefährdung des Schiffsverkehrs im 
Bereich des Wasser- und Schiffahrtsamtes Cuxhaven durch eine zu 
hohe Beanspruchung der Lotsen, sofern keine Unterbrechungsmög-
lichkeiten gegeben sind? 

Nein, eine zu hohe Beanspruchung der Lotsen wird durch deren 

eigene Arbeitszeitregelung vermieden. 




